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1316 .
2 : Oct .

König Ludwig belehnt Heinrich von Sefelt mit Ulrich dem Sieger von Bisenberg und
dessen Kind , die bisher als herkommene Leute blos dem König angehörig gewesen sind . Geben
auf dem Feld bey Arberg Samztages nach S . Michelstag .

16 . Nov . — ■ eignet dem KI . Altenhohenau die von Liebhart von Spielberg erkaufte Hub zu Griez -
steten das Fäleisen Gut genannt . Geb . ze München des Ertags nach - sant Marteinstag .

20 . Nov .
— privilegium jurisdictionis a Budolpho duce anno 1297 monasterio in Peyhartingen

concessum confirmat . Dat . Monaci XII . Kalend Decemb . M . B . V , 19 .

1317 .

13 . Jan . — verleiht Heinrich dem Cholbeckchen yon Dachau und dessen Erben die Pflege des
Holzes Achloch auf ihre Lebenszeit zu rechtem Lehen , mit Inbegriff 1 des Geäges von Eicheln .
Geb . ze München an dem achten tag nacht dem Perchten tag — in dem dritten Jahr
des Reichs .

21 . Mai .
— recognoscit Ludovicum natum Ottonis ducis de Luneburg promis sisse pro Ernesto

nato Henrici ducis de Brunswig , quod praedictus Ernestus literas de Urfeyda Petro arch . Mog .
facta , huic tradat . Dat , Frankinvort XII . Kal . Junii . Guden . ib . p . 145 .

15 . Juni . — bestätigt die Theilung welche die Herrn von Weinsberg wegen ihrer Herrschaften
unter sich gemacht haben . Geben an St . Vitstage .

19 . Jun . Johannes Rohemiae rex Ludovico romanorum regi , si per Fridericum Austriae ducem in
partibus Rheni vel alibi invasus fuerit , ducentos viros galeatos mittere promittit . Datum apud
Bacheracum XIII Cal . Julii .

27 . Jun . Ludowicus castrum et oppidum Altzey Petro archiepiscopo Moguntino obligat . Datum Mo -
guntiae V . Kal . Jul .

29 . Jul . — Petro archiepisco Moguntino pro solutione expensarum super custodia et observatione
reddituum ad Castrum Altzey pertinentium eique obligatorum , Hermannum de Lychtemberg ,
scolasticum ecclesiae Spyrensis et cancellarium regium , Fridericum comitem de Thruendingen
et Humblonem de Lychtemberg fidejussores constituit . Dat . Moguntiae III Kal . Jul .

27 . Juni . — villae Obernburch omnia jura quibus civitates Wedreibiae gaudent concedit , Dat . in
Aschaffemburch . VI . Kalen . Aug . Guden . ib . p . 152 .

•50 *
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1318 .

2 . Febr .

K . Ludwig versichert Heinrich dem Küchenmeister von Nortemberg acht hundert Pfundt Hal¬

ler auf die Veste zuGaylnawe , welche er in diese verbauet — und die er Pfandsweise innenhat .

Geb . zu München an unser Frauentag zu Lichtmesse .

14 . Febr .
eignet dem Otto von Layming und dessen Mutter Anna einen lehenbaren Hof zu

Layming , den sie dem Kloster Alienhohenau zu einem Scelgerät überlassen wollen , auf den

Fall dass er ihnen bey der Theilung mit ihrem Vetter Ortolf von Layming zufallen sollte .

Geben ze München an sand Valenteinstag . M . B . XVII , 34 .

22 . Febr . — verleiht dem Kloster Fürstenfeld die Gnade dass künftig von dessen Gütern keine

Steuer mehr genommen werden dürfe . Geben zu München der Mitichem vor S . Mathias Tag .
M . B . IX , 13 g .

2 (5 . Febr . _ ecclesiam parochialom in Jngolstat , cujus jus patronatus monasterio Niederaltacensi

pertinet , in specialem protectionem suscipit . Dat . Batisponae IV Kal . Martii .

10 . Jun .
_ giebt dem Kloster Fürstenfeld die Vogtey zu Aich über des Teufels Eigen , die jährl .

4 Metzen Habers gilt . Geben zu München Samstage nacht S . Bonifacien Tag .

27 . Oct .
Friderich verträgt sich mit Meingoz von Waldekke Vitztum von Passau dass das Got¬

teshaus und die Stadt ihm das Haus ze Newenburch um 1800 March Silbers zu lösen geben ;
1200 March sollen verricht und gewert werden in vier Kotember Zeiten über ein Jar ; widrigens

die zu Passau Gewalt haben die Bürgen : Graf Albrecht von Hals , Heinrich von Schowenberch ,

Eberhart und Heinr . Gebrüder von Walsse , Ditrich von Pilichdorf Marschalk in Oesterrich ,

und Jansen von Chappelle zu vordem . Gegeb . ze Wien an Symon und Judas Abent .

l6 . Dec . Ludovicus notificat Nicolao episcopo Ratispon . a se Ottonem de Amberg sacerdotem ad Capellam

hospitalis extra oppidum Amberch capellanum praesentatum esse . Dat . Moguutiae XVII Kald .
Januarii .

»1
_ jus patronatus ecclessiae in Aschach hospitali pauperum extra muros oppidi

Amberch ad sustentationem sacerdotis tradit . Dat . ut supr .

13 ig .

2 . Febr . — eignet dem Klost . Altenhohenau den von Maetze wilent Friderichs des Hellen Haus¬
frau erkauften Hof zu Chetenheim . Geb . ze München an unser Frawentag der Lichtmesse in

dem fünften J . unsers Ryches .

14 . Mai .
— bestätigt dem Kloster Fürstenfeld die von seinem Vater H . Ludwig und Veiler H . Otto dem -



i3ig .

17 . Mai .

31

18 . Mai .

4 . Sept .

5 . Dec .

390
selben zu einem Seelgreit verliehene Gnade , dass es jährlich zwey Asch mit Püschen oder

mit weiten Salz im Lande zollfrei verführen möge , desgleichen was es zu seinem Bedarf

kaufet . Geben zu München am Montag nach Pongracij .

— verleiht demselben die Gnade dass Ankömmlinge die es sedelhaft macht in Freyung

und Rechten sind wie dessen eigen Leute . Gegeben zu München an dem Aufert Tag . L . c . 146 .

—— erlaubt die Heiraten zwischen seinen und des Klosters Fürstenfeld Leuten unter der

Bedingung einer gleichheitl . Theilung ihrer Kinder , befreit diejenigen seiner Leute welche auf

des Klosters Urbare sedelhaft werden von aller ihrer schuldigen Steuer , und verleiht demselben

auch die Eigenschaft aller von ihm lehnbaren Urbare die es durch Kauf und Schankung an

sich bringt . Geben zu München an dem Aufert Tag . L . c . 145 .

— erklärt die Leute die sich dem Altar des Kl . Fürstenfeit opfern als dessen eigen , und

der Rechte anderer Gotteshaus Leute theilhaftig . Geben zu München des Freitags nach

dem Auffert Tag .

— • giebt dem Kloster Fürstenfeld für eine Schuld von 30 Pfd . Pfg . die Vogtei über

den Widern zu Puch und zwölf Hofstetten zu Mamendorf als rechtes Eigen . Geben zu Jngol -

stadt des Eretags nach S . Gilgen Tag .

— giebt demselben für 82 Pfd . Pfge . die es ihm und seinen Amtleuten geliehen hat ,

die Mühle und die alte Mühlstatt unter Karlesperg gelegen mit allen zugehörigen Nutzen und
Rechten . Geben zu München an S . Niclausabend .
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